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Ihre Fragen darf ich wie fOlgt beantworten: 

'fS26 /AB 

1993 -OS- 02 

zu 'IS"63/J 
Gemäß Art. 52 Abs. 1 B-VG sind der Nationalrat und der Bundes

rat befugt, die Geschäftsführung der, Bundesregierung zu über

prüfen, deren Mitglieder über alle Gegenstände der Vollziehung 

zu befragen und alle einschlägigen Auskünfte zu verlangen. Wie 

der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes am 11. Juli 1985 

festgestellt hat, handelt es sich bei den Handlungen der Be

triebe der ÖIAG um ausschließlich von diesen Privatrechtssub

jekten zu besorgende und allein ihnen zuzurechnende Akte, dle 

keinesfalls dem Begriff der "Vollziehung des Bundes" unter

stellt werden können. Der Verfassungsdienst des Bundeskanzler

amtes hat am 14. Jänner 1992 in einer neuerlichen Information 

an sämtliche Mitglieder der Bundesregierung festgestellt, daß 

die Tätigkeit privater Rechtsträger, auch wenn diese (überwie

gend) im Eigentum des Bundes stehen, außerhalb des Bereiches 

liegt, der der parlamentarischen Interpellation unterliegt. 

Die in der Anfrage vorgelegten Fragen beziehen sich in ihrer 

Gesamtheit unmittelbar auf Handlungen privater Rechtsträger 

und sind somit nicht Gegenstand der Vollziehung im Sinne des 

Art. 52 B-VG. 

Ich habe daher Ihre Anfrage an die öIAG weitergeleitet, deren 

Stellungnahme ich Ihnen in der Beilage zur Kenntnis bringe. 
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Stellungnahme der blAG zur parI. Anfrage Nr. 4563/J-NR/1993 

Die gegenständlichen Fragen beziehen sich weitgehend auf operative 

Angelegenheiten, die in der allgemeinen Verantwortung der dafür zuständigen 

Unternehmensorgane liegen; die Anfrage kann daher, auch im Hinblick auf das 

Erfordernis der Wahrung von Geschäftsgeheimnissen, nur eingeschränkt 

beantwortet werden. 

Zu Punkt 1: 
Wer ist mit welchem Anteil an der Adria - Wien - Pipeline beteiligt? 

Die öMV AG übt keinen beherrschenden Einfluß im Sinne des § 15 AktG auf die 

Adria Wien-Pipeline GmbH aus, diese ist daher keine Konzerngesellschaft der 

ÖMV AG. 

Zu Punkt 6: 
Welche Auslastung der Adria 
gegeben ? 

Wien-Pipeline war in den letzten Jahren 

Die Rohölimporte nach österreich via AWP haben im Jahr 19927,5 Mio to 

betragen. 

Zu Punkt 7: 
In welchem Maße war die Raffinerie Schwechat in den letzten Jahren 
ausgelastet ? 

Die Destillationskapazität der Raffinerie Schwechat beträgt ca. 10 Mio to 

Rohöl jährlich. In der Raffinerie Schwechat wurden 1992 insgesamt 8,7 Mio 

to Rohöle und 0,1 Mio to sonstigeWeiterverarbeitungsprodukte durchgesetzt. 
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